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11. Sitzung vom 5. Juli 2022 
 
 
Traktandum 1 Postulat von Marco Planas (SP) vom 3. März 2022: 
 Gastro-Unterstützung im Stadthausgeviert und auf dem 

Herrenacker 

 
Das Postulat wird von Marco Planas (SP) begründet, von Stadtpräsident Peter Neukomm 
beantwortet und im Grossen Stadtrat diskutiert. 
 
Der Postulatstext lautet neu wie folgt: 
 
"Der Stadtrat wird beauftragt zu prüfen und Bericht zu erstatten, wie die Gastronomie-
betriebe in den Bereichen Stadthausgeviert und Herrenacker während den Bauarbeiten, 
welche eine Aussenbewirtung über mehrere Monate hinweg gänzlich verunmöglichen, 
unterstützt und/oder entlastet werden können. Weiter wird der Stadtrat aufgefordert 
aufzuzeigen, wie er das Gewerbe, welches ebenfalls unter der Baustelle leidet, zu 
unterstützen gedenkt." 
 
Das Postulat mit dem angepassten Postulatstext wird vom Grossen Stadtrat in der 
Schlussabstimmung mit 23 : 8 Stimmen, bei 1 Enthaltung, überwiesen. 
 
 
 
 
Traktandum 2 Bericht des Stadtrats vom 10. Mai 2022: 
 Geschäftsbericht der Verkehrsbetriebe Schaffhausen vbsh 

2021 

 
Der Grosse Stadtrat heisst den Bericht des Stadtrats vom 10. Mai 2022: Geschäftsbericht 
der Verkehrsbetriebe Schaffhausen vbsh 2021 in der Schlussabstimmung mit 
30 : 0 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, wie folgt gut: 
 
Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Jahresrechnung und dem Jahresbericht 
2021 der Verkehrsbetriebe Schaffhausen. 
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Traktandum 3 Vorlage des Stadtrats vom 7. Dezember 2021: 
 Erlass einer Mehrwertabgabeverordnung 

 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 7. Dezember 2021: Erlass einer 
Mehrwertabgabeverordnung in der Schlussabstimmung mit 24 : 8 Stimmen wie folgt gut: 
 
1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrates vom 

7. Dezember 2021 betreffend den Erlass einer Mehrwertabgabeverordnung und vom 
Bericht und Antrag der Fachkommission Bau vom 13. Juni 2022.  

 
2. Die Verordnung wird mit der beantragten Ergänzung zu Art. 9 genehmigt und nach 

Art. 25 lit. b in Verbindung mit Art. 11 der Stadtverfassung dem fakultativen Referen-
dum unterstellt. 

 
 
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS 
 
Die Präsidentin: Die Ratssekretärin: 
 
 
Dr. Nathalie Zumstein (Die Mitte) Sandra Ehrat 
 
 
 
 
Schaffhausen, 5. Juli 2022 saneh 


